
Kirchengesetz
über die Zustimmung zur Vereinbarung der

(Erz)Bistümer und evangelischen (Landes)Kirchen in
Niedersachsen über die Einführung eines gemeinsam

verantworteten Faches Christliche Religion anstelle der
Fächer Evangelische Religion und Katholische Religion

vom 21. November 2024

(GVBl. Bd. 22 Nr. 6)

Artikel 1

Der diesem Kirchengesetz als Anlage beigefügten Vereinbarung der (Erz)Bistümer und
evangelischen (Landes)Kirchen in Niedersachsen über die Einführung eines gemeinsam
verantworteten Faches Christliche Religion anstelle der Fächer Evangelische Religion und
Katholische Religion wird zugestimmt. Änderungen bedürfen der Zustimmung der Ge-
samtsynode.

Artikel 2

Dieses Kirchengesetz tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
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